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Message

Mitteilung 002

Mitteilung der Kommission - TRIS/(2017) 01267
Richtlinie (EU) 2015/1535
Übersetzung der Mitteilung 001
Notifizierung: 2017/0199/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία
έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu -
Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie
otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist
- Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
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5. Vorschlag für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. XLVI von 2008 über die Lebensmittelkette und deren
behördliche Beaufsichtigung.

6. Der Entwurf des Vorschlags betrifft die sogenannten Zweiklassen-Produkte der Lebensmittelkette (Lebensmittel oder
Futtermittel, die in Ungarn in anderer Zusammensetzung oder mit den gleichen Zutaten, jedoch in unterschiedlichen
Verhältnissen als in anderen Ländern außerhalb Ungarns, aber unter dem gleichen Namen und mit dem gleichen äußeren
Erscheinungsbild wie in anderen Ländern außerhalb Ungarns in Verkehr gebracht werden) und die damit verbundenen
behördlichen Kontrollen und regelt die weiteren Kennzeichnungsvorschriften für diese Produkte.

7. -

8. Durch den Entwurf werden eine Kennzeichnungspflicht für die sogenannten Zweiklassen-Produkte der
Lebensmittelkette vorgeschrieben bzw. die damit verbundenen behördlichen Kontrollbefugnisse festgelegt.

9. Mit dem Entwurf sollen die Kennzeichnung der in Ungarn in anderer Zusammensetzung (oder mit den gleichen
Zutaten, jedoch in unterschiedlichen Verhältnissen) als in anderen Ländern außerhalb Ungarns, aber unter dem gleichen
Namen und mit dem gleichen äußeren Erscheinungsbild wie in anderen Ländern außerhalb Ungarns in Verkehr
gebrachten Produkte der Lebensmittelkette geregelt sowie die damit verbundenen behördlichen Kontrollbefugnisse
festgelegt werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Gesetz Nr. XLVI von 2008 über die Lebensmittelkette und deren behördliche
Beaufsichtigung

11. Nein

12. -

13. Nein

14. Nein

15. -

16. TBT-Aspekte

NEIN - Der Entwurf hat keine erheblichen Auswirkungen auf den internationalen Handel.

SPS-Aspekt

Nein - Der Entwurf ist keine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme.
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